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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. cxxxvil. Bern, den 15. Merz asoo. (2st. Ventôse VIII.)

An die Abonnenten des helvet. Tagblattes.

Die wichtige Epoche des 7. Januars war die Ursache der gänzlichen Unterbrechung des
helvet. Tagbiacles, dessen fehlende Numern nun noch die Abonnenten erhalten. An die Stelle
des Tagblattes trat mit jenem 'Tage das neue republikanische Blatt, das die Verhandlungen
der Regierung von jenem Tage ununterbrochen, wie bisher das Tagblatt, liefert. Täglich
encheinen, wie bisher, 2 Numern im Formate des schweizerischen Revublikancrs. ,44 Numein
kosten portofrei in der ganzen (Schweiz herum 8 Istv. ste 8u!sse. Man abonnirt sich in Bern
bei der Fischerischen Zeitungs.Erpedition, oder bei jeden, nächstgclegcnen Post-Bureau.

Da die »och fehlenden Numern des Tagblattcs alle Verhandlungen der Regierung nicht fas-
sen werden, so soll ein Supplement von in circa 36 bis sto Numern nachgeliefert werden, auf
das man sich, wie beym republikanischen Blatte, für 3 lst v. abonnirt.

Gesezqebung.
Großer Rath, rs. November.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Esther's Meinung.)

Ueberdem, wenn die Guchcissung blos im Stich
schweigen von unsrer Scire besieht, so entsteht
die Frage i wie lange Zeit Stillschweigen wird
hierzu eriodcrt? oder sollen etwa die gcwäbiten
Beamten Jahr und Tage lang in der Ungewiß,
heit sey, ob lhre Ernennung nicht etwa noch
als ungültig widerrufen werde? Von welcher
Seite wir also auch die Sache betrachten, so
ist die positive Gmhclssung der Wahlen nothwen-
tlg, und aljo stimme ich àbcrn ganz bei.

Nuce. Die Vubalvro esse müssen uns'zuqc
sandt werden, wozu? doch damit wir ja oder
nein darüber sagen können: man giebt uns zu,
daß wir »ein logen können, wenn dir Wahlen
unordentlich sind, m d man will uns nicht ja
sagen lassen, wenn sie ordentlich sind: eine seit-
wue Logik, die auch das Bespiel der fä..kstchc>'
-"à» ganz wid,r sich hat. Das Wort ratifizirc»

oder genehmigen gefällt nicht: mein Gott, wie
viel Blut ist schon über bloße Ausdrücke vergossen
worden! Laßt uns also uns hierüber vereinst-
gen, und zu diesem Ende hin HubcrS vorqcschla-
gene Meinung als einen glüklichen Mittelweg
annehmen.

Burgeois. Ungeachtet des Ja und Nein
von Nuce, stimme ich ihm nicht bei. Die Wahl-
Versammlungsprozesse werden uns als Creduive
ftir die gewählren Repräsentanten zugesandt, nicht
zur Gutheissung. Das Beispiel von Solothmm
zeigt uns, daß nicht diese Vcrbalprozesse die
Sache ausmachen, »nd daß, wenn auch diese
in Ordnung sind, doch noch Einwendungen gc-
gen die Wahlen statt haben könmn. Vor dem
Richter sagt mau auch nicht, der und der hat
sich gut aufgeführt, sondern, wenn sich einer
unrecht aufführt, pakt man ihn. Dieß ist auch
der Fall von uns: wir können tadeln, und was
nicht getadelt wird, ist gut. Es ist nicht blos
um Worte zu thun: denn von diesen kommt man
leicht auf die Sachen. Die Menschen dehnen
nur zu gerne ihre Gewalt aus, und um nun
hierzu nicht zum Schaden der VoikssvuveramM
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Anlaß zu geben, so stimme ich Secretans Mch-
mmg bei.

Hübers Antrag wird angenommen.
Oesch legt folgendes Gutachten im Namen

der Saalinspcttvren vor:
BB. Repräsentanten Auf das Schreiben von

dem V. Amrhein, welche» den rs. Wcmmonat
lezthin vor Ihnen ist verlesen worden, verlangte
derselbe den Rest'seiner Bezahlung als itamili-
scher Sekretär.

Ihr schiktet diesen Gegenstand zu näherer Un-
kersuchung den Saaliuspcktorcn zu.

Diese haben nach gemachter Untersuchung ge-
funden: daß r 1 dem B. Amrhein sein Gehalt
nicht bestimmt war; 2) daß er vom 11. Hör-
mmg t75>9 bis den 3t. Mai lezlhin, also nur
drei und einen halben Monat als Sekretär gear-
beitct; 3) daß er auch wirki'ch 23 Lomsd'or auf
Eucrn Beschluß vom 2.',. Brachmonat cmpiaugcn.

VB. Repräsentanten! Dtc sämtlichen e^aal
Inspektor

sen, in bie geordnet werden: Veksch, Geyser
und Thorin.

D-e Gemeinde Monthey im Wallis klagte daß
sie ihren Pfarrer verloren habe, weil er seit Auf-
Hebung der Zehnten keine Besoldung mehr bezog.

Auf Lacoste's Antrag wird diese Bittschrift
dein Direktorium mit Auftrag, das Geftz über

Besoldung der Geistlichen in Ausübung zu brm-

gen, 'überwiesen.
Die Gemetndsverwaltung und Munizipêài

von Lutry, im Leman, begehren in dem Recht

erhalten zu werden, ihre Schulmeister zu micii-
neu. Diese Bittschrift wird an die Comnüffsn
über den öffentlichen Unterricht gewiesen.

Vier und dreissig Wirthe von Lnzern fodem,

daß die Getränksteucr für sie vermindert >vM
incem in ihrem Canton kein Wein wächst.

Man geht über diese Bittschrift zur Tages-

orlnung.
B. Urs Joseph Albenbühl, Mitglied

ve-
cn glauben eiumüthig, der B. Amrhcins 5 '-^unizipal ttal von Seizach, "^Canton ee

sey für seine in 6ä lxtük bestehende Arbeit begehrt wegen leinen Geiundheilsi

den empfangenen 23 Louisd'or wohl ausbezahlt.sâ en ftiue ^nliahuiig.
Ucbrigens überlassen sie der Versammlung uachj .f'/ Ei chers Antrag gcut maii zur T g--

ihrer Klugheit em Mehrcrcs nach Gulbefindcn m/ îez die,cm begehre

zu bestimmen.

Escher glaubt, es sey dem B. Amrhein eine
bestimmte jährliche Besoldung versprochen wor-
den; also fodert er, daß ihm so viel davon zu-
gesprochen werde, als ihm laut seiner Dienstzeit
gehört.

Oesch weiß nichts von einer solchen Verspre-
chung, und beharret auf dem Gutachten.

Das Gutachten wird angenommen.
B. Bourillon, Psarrvikar, von Peterlin-

gen, macht Bemerkungen wider das Geftz, wel-
ches die Bittschriften der Slempelgebühr -unter-
wirft, weil es die-Armen besonders drükt; er
ivill die reichen Egoisten stärker belegen.

Man geht zur Tagesordnung.
ZUe Muniz'palität von Veytauc, in der Ge-

mcinde Montreux,, im Leman, macht Einwen-
düngen wider einen Schluß des Direktoriums,
wodurch es zur Tagesordnung gicng, über eine

Bittschrift, die sich wider Einregistrirungsgebühr
von Mobiliarsachc» beschwert.

Auf Secretans Antrag wird die Sache an
cine Commission zu näherer Untersuchung sewie-

wider ist..
Die Gemeindsverwaltling von Ligerz begehrt

der Gctränkabgabe enthoben z» sey».
Man geht über diese Bittschrift zur Tages-

ordnunq.
B. Johann H e u selm a nn, von Zcsisschf

8tucliokus l'heologi« in Bern, wünscht «i'h

ftcordentliche Art cxaminirt zu werden i
weü w

die Gemeinde Niedcrwyl zum Pfarrer zu

wünscht.
S ch lumps fodert Verweisung ans -t)>re

torium.
Escher fodert Tagesordnung, weil w>r

Ausnahinen von den kirchlichen Verordnung

zu machen haben.
Man geht zur Tagesordnung.

Senat, rä. Nov.
Prä stdcnt: Lülhl v. Langn.

Bei Verlesung der Verdalprozesse rubcbuk's

Van seine gestrige Abwesenheit wegen Kw" '

Carl, Lüthi v. Langn, und einige

Glieder kragen über die späte Ankunft vieler

glieder in den Sitzunzen.
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Der Beschluß, der dem wohlthätigen Betrauert würden? — Die gepriesene Aufklärung der

gen des Cantons Solothurn, dessen Einwohner!großen Zahl derer, die sich für anfgeklä.t halten,
bei ivoo Kinder und Waisen aus den durch den sey meistens nur eine Verfeinerung zu nennen:
Krieg veryeerlcn Cantonen aufnehmen, die Ach-
tung und den Dank der Nation zuspricht, wird
verlesen und angenommen.

Litterarische Gesellschaft des
Cantons Luzern.

Fün f u n d sechs und vierzigste Sitzung
vom und 26. Dec. i79s.

Fortsetzung.

Mohr will die Hindernisse, warum die Men-
scheu bei zunehmender Aufklärung nicht auch
moralisch besser werden, nicht in der Aufklärung
selbst suchen, sondern in der Art und Weise,
wie man hie und da die Aufklärung verbreite»
w llle. Er theilt in dieser Hinsicht das Aus
klären in das ueg alive und positive Auf-
klären ein, und versteht unter zencin das Zer-
stören der Irrthümer, unter diesen, das Wie-mornischbesscr'wurden

und man durft es aus die Untersuchung an->

kommen lassen, ob nicht die meisten der Wahr-
aufgeklärten eben so moralische Menschen, als
die unaufgeklärten seyen; unser Jahrhundert durft
auch in Betrachtung semer Sittlichkeit immer
noch neben den finstcm Jahrhunderten des Mit-
retailers angeführt werden. — Er ftagt weiter,
ob man Aufklärung und Moralität richtig in ein

solches Verhältniß setze, wie sich U fache und
Wirkung zu einander verhalten? — Es können

auch physische Ursachen das Uedergewicht der
Grundsätze über die Sinnlichkeit bei einem Men-
sehen mehr als bei dem andern schwächen —
und die Moralität bestehe nicht in legalen, aus--

fern Handlungen; selbst die politischen Einrich-
tungcn der Gesellschaft können oft zu herrschen-
den Lastern Anlaß geben, und diese können zum
Theil selbst durch den Einfluß des Himmelstri-
ches einen Gegenzuwachs erhalten. — Angenom-
m n aber, daß die Frage nichts Falsches voraus-
setze f.hrt er zwei Ursachen an, warum die
Menschen bei zunehmender Aufklärung nicht auch

i) weil man meistens
deraufbauen der Wahrheit. Er mennt, man die subjektive Aufklärung, ode? die Aufklärung
habe ;» oft nur jenes und zwar mit Ungcstünt-Pcs Verstandes und der "Vernunft vcrnach äßige;
me gethan, und die>es habe man gänzlich ver-!und 2) weil man unter die Gegenstände der ab-
nawiäß gt. Besonders, glaubt er, habe m..n!jcktiven Aufklärung nicht zugleich die Moral und^ Religion aufnehme: oder deutlicher, weilim Brstrciten restgiöftr Vorunheile diesen ungiük-
lichen Weg eingeschlagen, und lo sey man durch
die Arc und Weife des AufklärenS die Ursache
geworden, daß das Volk, ohne noch bessere, let-
tende Grundsätze angenommen zu haben, so man-

man belehren wollte, ehe man die Belehrungs-
Fähigkeit bildete, — und weil man bei allem
Licht der Aufklärung, das man über andere Gc-
genstände verbreite, die bessere Belehrung in den

che. Meynung, welche doch fur die Moralität Pflichten der Moral und der Religwn unterlasse,
schutzend war, hmwchgcworftn; — folgiict) habe Der Svrecher sagt über Leztcrcs: „ Ich frage
habe man nut den Bemühungen um Ausktarung den redlichen Philosophen ob man seit deni
nicht zugleich d^le Moralität befochert. Er weiß Zeitpunkt der zunehmenden Aufklärung allgeme nkem bcj,eres Mittel, die religisie Aufklärung zu und gleichförmig einen bessern moralischen und
befördern, als einen geläuterten Reiigionsunter-
ricln der Jugend, und fordert, damit keinerlei
Aufklärung der Religion und also mittelbar
der Moralität schaden möge, daß die Religion
bey ihrem ersten Unterricht auf die Moral ge-
bauet werde.

Müller ftagt, ob es wirklich wahr sey, was

Religionsunterricht eingeführt-? ob nun ein zurük-
gebliebener moralischer und Religionsunterricht
cas leisten könne, was man bei der Niasse der
übrigen- Kenntnisse zu fordern berechtigt zu seyn
glaubt? Man sieht jezt auf der einen Seite die
Menfchen auf der höchsten Stuft der intellektuel-
ien, auf der andern Seite auf der niedersten

als wahr in der Frage annehme, daß'Stufe der moralischen Cultur. - Es wird es
k Menschen durch die Aufklärung nicht gebes-ldoch Jeder zugeben, daß, je mehr man von der
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